
Zusammenfassung der Ergebnisse

1. Versichertenkreis

In Japan ist ein weiterer Personenkreis in der Sozialversicherung versichert. An­
ders als in Deutschland sind in Japan alle Bürger in der gesetzlichen Krankenversi­
cherung pflichtversichert. Die japanische gesetzliche Rentenversicherung hat ein 
Basisrentensystem, durch das allen Bürgern ein Einkommen im Alter gesichert wer­
den kann.

Es wäre in Japan nicht hinnehmbar, einen bestimmten Personenkreis (z.B. Arbeit­
nehmer mit höherem Einkommen) von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen 
Kranken- und Pflegeversicherung zu befreien. Der Grund dafür liegt in der Befürch­
tung, dass solche Änderungen die Gleichbehandlung der Versicherten gefährden und 
die Solidarität innerhalb der Bevölkerung schwächen würden.

2. Entscheidungssystem

In Japan spielt das System der zentralisierten Entscheidung eine viel wichtigere 
Rolle. Ein wichtiges Beispiel dafür ist das Vergütungssystem in der gesetzlichen 
Krankenversicherung. Während in Deutschland die Vergütungsmaßstäbe zwischen 
den Krankenkassen und den Leistungserbringern verhandelt und vereinbart werden, 
legt sie in Japan der Gesundheitsminister einheitlich fest. Dieses System kann dazu 
beitragen, die Diskriminierung von Patienten aufgrund der Zugehörigkeit zu unter­
schiedlichen Versicherungsträgern auszuschließen.

Dies führt dazu, dass in Japan, anders als in Deutschland, die staatliche Interven­
tion eine dominierende Rolle in der Reform der Kranken- und Pflegeversicherung 
spielt. Dazu zählen die Erhöhung der Selbstbeteiligung, die Änderung der Vergü­
tungsmaßstäbe und die Änderung der Regulierung.

3. Leistungskatalog

Die japanische gesetzliche Krankenversicherung hat einen umfassenden Lei­
stungskatalog. Es wäre in der nahen Zukunft nicht akzeptabel, eine bestimmte medi­
zinische Leistung daraus zu streichen, während es in Deutschland eine lebhafte Dis­
kussion über die Schmälerung des Leistungskatalogs gibt. Es wäre in Japan zu be­
fürchten, dass Personen mit niedrigerem Einkommen nicht alle notwendigen Lei­
stungen erhalten könnten, wenn diese Änderungen vorgenommen würden.
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